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Nr. 12 Freitag, 16. Dezember 2005 16. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Den Einwohnern und Gästen der Stadt Lauscha mit dem Ortsteil Ernstthal 
sowie den auswärtigen Lesern unseres Amtsblattes wünsche ich 

eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Weihnachtsfeiertage 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Ihr Bürgermeister
Fritz Köhler
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GEBÜHRENSATZUNG

zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS)
der Stadt Lauscha 

vom 03.11.2005   

Aufgrund der §§ 2, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des
ThürKAG und des Thüringer Wassergesetzes vom 17. Dezember 2004
(GVBl. S. 889) erlässt die Stadt Lauscha folgende Satzung:

§ 1
Abgabenerhebung

Die Stadt Lauscha erhebt nach Maßgabe dieser Satzung:

1. Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung (Grundgebühren und Verbrauchsgebühren),

2. Kosten für Grundstücksanschlüsse, soweit sie nicht Teil der öffentli-
chen Wasserversorgungseinrichtung sind.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Stadt Lauscha erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungsein-
richtung Grund- und Verbrauchsgebühren.

§ 3
Grundgebühren

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwende-
ten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die
Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind,
wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche
Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt 

a) bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer:

bis 2,5 m3/h 10,70 EUR/Monat
bis 6,0 m3/h 25,68 EUR/Monat
bis 10,0 m3/h 42,80 EUR/Monat

b) bei der Verwendung von Großwasserzählern mit Nenndurchfluss
inkl. der gesetzl. Umsatzsteuer:

bis 15,0 m3/h 64,20 EUR/Monat
bis 25,0 m3/h 107,00 EUR/Monat
bis 40,0 m3/h 171,20 EUR/Monat
bis 60,0 m3/h 256,80 EUR/Monat
bis 150,0 m3/h 642,00 EUR/Monat

c) Bei der Verwendung von Verbundzählern wird die Grundgebühr
nach dem Nenndurchfluss des größeren Zählers berechnet.

(3) Für Bauwasserzähler oder sonstige bewegliche Zähler wird
eine Grundgebühr inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von
1,64 EUR/Tag erhoben. 

§ 4
Verbrauchsgebühren

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserver-
sorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist
durch die Stadt Lauscha zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-
licht wird oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Die Gebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer
2,5052 EUR pro m3 entnommenen Wassers.

(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasser-
zähler verwendet, so beträgt die Gebühr inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer 2,5052 EUR pro m3 entnommenen Wassers.

§ 5
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbrauch.

(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Die
Stadt Lauscha teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich
mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der monatlichen
Grundgebührenschuld.

§ 6
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist
auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes.
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(2) Soweit Abgabenpflichtiger der Eigentümer oder Erbbauberechtigte
eines Grundstücks ist und dieser nicht im Grundbuch eingetragen ist
oder sonst die Eigentums- oder Berechtigungslage ungeklärt ist, so ist
derjenige abgabenpflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabepflicht der Besitzer des betroffenen Grundstücks ist. Bei einer
Mehrheit von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines
Anteils am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

Inhaltsverzeichnis:
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1.1 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauscha
1.2 Amtliche Bekanntmachungen anderer Körperschaften

2. Nichtamtlicher Teil
2.1 Informationen  der Stadtverwaltung

3. Öffentlicher Teil
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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

§ 7
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Ver-
brauchsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.03., 15.05., 15.08. und 15.11.
jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe je eines Fünftels der Jahresab-
rechnung des Vorjahres zu leisten. 

Fehlt eine solche Vorjahresberechnung, so setzt die Stadt die Höhe
der Vorausleistungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches
fest.

§ 8
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung,
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung des Teils des Grundstücksanschlusses im Sinne des § 3 WBS,
der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, sind der Stadt
Lauscha in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maß-
nahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtig-
ter ist.

(3) Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Bescheides fällig.

§ 9
Pflichten der Gebührenschuldner

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Lauscha für die Höhe
der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und
über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.

§ 10
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.

(2) Sie tritt bis zur Übernahme der Zuständigkeit für den Ortsteil Ernst-
thal nur für das Stadtgebiet Lauscha ohne den Ortsteil Ernstthal in
Kraft.

(3) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserbe-
nutzungssatzung (BGS-WBS) der Stadt Lauscha vom 10.12.2001,
zuletzt geändert am 07.10.2002, außer Kraft.

(4) Unabhängig von § 10 Abs. 3 treten § 1 Ziffer 1 und die §§ 2 - 10 der
BGS-WBS der Stadt Lauscha vom 10.12.2001, zuletzt geändert am
07.10.2002, rückwirkend zum 01.01.2005 außer Kraft.

Lauscha, den 03.11.2005  

Stadt Lauscha

Fritz Köhler
Bürgermeister
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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt  Lauscha
für das Haushaltsjahr 2005

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt
Lauscha  folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung : 

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festge-
setzt; dadurch werden

erhöht vermin- und damit der Gesamtbe-
(+) dert (-) trag des Haushaltsplanes
um um einschl. der Nachträge
Euro Euro gegenüber auf

bisher nunmehr
Euro Euro

verändert

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 223.200 -54.300 3.477.200 3.646.100
die Ausgaben 265.100 -96.200 3.477.200 3.646.100

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 219.400 -324.400 2.567.500 2.462.500
die Ausgaben 109.400 -214.400 2.567.500 2.462.500

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen für die Stadt Lauscha wird von 71.800 Euro
um 71.800 Euro vermindert und damit auf 0,00 Euro neu festgesetzt.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen für das Wasserwerk Lauscha im Betriebs-
zweig Abwasserentsorgung ist auf 820.260 Euro und im Betriebszweig
Wasserversorgung auf 298.093 Euro festgesetzt und bleiben somit unver-
ändert.

Zusätzlich sind wegen der Änderung des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes folgende weitere Kreditaufnahmen für das Wasserwerk
Lauscha erforderlich:

1. Zur Rückzahlung der erhobenen Beiträge im Trinkwasserbereich in
Höhe von 1.078.495 Euro

2. Zur Finanzierung der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von
134.556 Euro

Diese bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dür-
fen, wird gegenüber den bisherigen Höchstbeträgen für die Stadt Lauscha
und das Wasserwerk Lauscha nicht verändert.

§ 5

Die festgesetzten Hebesätze für die Realsteuern werden gegenüber den
bisherigen Hebesätzen nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragssatzung tritt mit dem 1. Januar 2005 in Kraft

Lauscha, den 12. Dezember 2005

Bürgermeister

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2005 sowie die
rechtsaufsichtliche Genehmigung liegen in der Zeit vom 16.12.2005 bis
30.12.2005 während der üblichen Dienststunden in der Kämmerei der
Stadtverwaltung Lauscha öffentlich aus. 

Mit Bescheid des Landratsamtes Sonneberg vom 09.12.2005
wurde für die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Haushalts-
plan der Stadt Lauscha für das Haushaltsjahr 2005 die rechts-
aufsichtliche Genehmigung unter Auflagen erteilt.



Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner
Sitzung am 24.10.2005 im öffentlichen Sitzungsteil
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1864/05
Festlegung der Kalkulationszeiträume 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die folgenden Kalkula-
tionszeiträume: 

1. Nachkalkulation 2002-2004 Kalkulationszeitraum 3 Jahre 
2. Kalkulation 2005 Kalkulationszeitraum 1 Jahr 
3. Kalkulation 2006-2008 Kalkulationszeitraum 3 Jahre

Beschluss-Nr. 4/1842/05
Diskussion und Beschlussfassung der Kalkulationen Trink-
wassergebühren für die Zeiträume 1. Nachkalkulation 2002-
2004, Kalkulation 2005, Kalkulation 2006-2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Variante 3 der
Gebührenkalkulation 2006-2008 zur Aufnahme in die satzungs-
rechtliche Regelung.

Beschluss-Nr. 4/1840/05
Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS)
der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Gebührensatzung
zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) der Stadt Lauscha.
Grundlage für die GS-WBS ist die beschlossene Gebührenkalku-
lation 2006-2008.

Beschluss-Nr. 4/1849/05
Antrag auf Überbrückungshilfe 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Antrag auf Über-
brückungshilfe zu.

Beschluss-Nr. 4/1847/05
Initiativprogramm „Spielplätze für Thüringen“ 
Übertragung des Fördermittelantrages in das Jahr 2006 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Übertragung des
Fördermittelantrages für das Initiativprogramm „Spielplätze für
Thüringen“ in das Jahr 2006

Beschluss-Nr. 4/1871/05
Städtebauliche Maßnahmen der Stadt Lauscha 
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2. SATZUNG

der Stadt Lauscha zur Änderung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS)

vom 07.12.2005 

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12, 14 und 21a Abs. 4 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) erlässt die Stadt Lauscha folgende Sat-
zung:

Artikel 1
Änderungen

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt
Lauscha vom 10. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Satzung vom
07.10.2002, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Entstehen der Beitragspflicht
Nach Ziffer 3 wird eingefügt:

Abweichend von Satz 1 entsteht die sachliche Beitragspflicht

1. für unbebaute Grundstücke, sobald und soweit das Grundstück
bebaut und tatsächlich angeschlossen wird,

2. für bebaute Grundstücke in Höhe der Differenz, die sich aus
tatsächlicher und zulässiger Bebauung ergibt, erst soweit und
sobald die tatsächliche Bebauung erweitert wird,

3. für bebaute Grundstücke für den Teil des Grundstückes nicht,
welcher die durchschnittliche Grundstücksfläche im Verteilungs-
gebiet der Einrichtung der Stadt Lauscha um mehr als 30 vom
Hundert (Grenzwert) übersteigt.

a) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke,
die überwiegend Wohnzwecken dienen, beträgt 474 m2. Hier-
aus ergibt sich ein Grenzwert von 616 m2.

b) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke
mit Wohnblockbebauung beträgt 1490 m2. Hieraus ergibt sich
ein Grenzwert von 1937 m2.

c) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke
mit sonstiger Nutzung beträgt 1114 m2. Hieraus ergibt sich
ein Grenzwert von 1448 m2.

d) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für industriell
genutzte Grundstücke beträgt 3878 m2. Hieraus ergibt sich ein
Grenzwert von 5042 m2.

Ziffer 3 gilt nicht für die tatsächlich bebaute Fläche.

2. § 5 Beitragsmaßstab
Im Abs. 2 Buchstabe c) Satz 1 wird das Wort „Wasserversorgungs-
anlage“ ersetzt durch „Abwasseranlage“.

Im Abs. 2 Buchstabe d) Satz 1 wird das Wort „Wasserversorgungs-
anlage“ ersetzt durch „Abwasseranlage“.

3. § 9 Stundung
Der in der Satzung enthaltene Absatz entfällt. Dafür wird neu ein-
gefügt:

Gemäß § 21a Abs. 4 ThürKAG werden Beiträge, die bis zum
31. Dezember 2004 bereits entstanden sind, in den Fällen des § 7
Abs. 7 ThürKAG zinslos gestundet. Bereits gezahlte Beiträge werden
auf Antrag an den Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder
Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Artikels 233
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) zum 1. Januar 2005 unverzinst zurückgezahlt und zinslos
gestundet. Die Stundung erfolgt bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Bei-
tragspflicht nach § 7 Abs. 7 ThürKAG entstehen würde.

4. § 10 Ablösung, Vorauszahlung
Im Abs. 1 Satz 2 ist das Wort „Betrages“ durch das Wort „Beitrages“
zu ersetzen.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft.

(2) Sie tritt bis zur Übernahme der Zuständigkeit für den Ortsteil Ernst-
thal nur für das Stadtgebiet Lauscha ohne den Ortsteil Ernstthal in
Kraft.

Lauscha, den 07.12.2005

Stadt Lauscha Dienstsiegel

Fritz Köhler
Bürgermeister
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Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt: 

1. Die Stadt Lauscha beantragt die Aufnahme neben dem lan-
deseigenen Programm in das Bund-Landesprogramm zur
Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen.

2. Folgende Projektziele werden, beginnend ab dem Jahr
2006, verfolgt:

1) Ortsdurchfahrt Lauscha L 1149 als Gemeinschaftsmaß-
nahme mit dem Straßenbauamt und dem Wasserwerk
Lauscha unter Beachtung des Sanierungszieles – Fort-
führung Bereich Hüttenplatz  III. Bauabschnitt

2) Realisierung eines Auffangparkplatzes im Bereich der
alten Ladestraße

3) Realisierung einer Haltestelle für den öffentlichen Ver-
kehr und Umsteigepunkt zur Bahn am Bahnhof

4) Sanierung der Bahnanlagen, insbesondere nicht mehr
benötigter Bereich (Gleisanlage, Stützmauern usw.)

5) Anbindung des Areals des Stadteingangs Süd an das
Ortszentrum einschließlich Prüfung Nachnutzbarkeit
der Goetheschule

6) Sanierung des Bahnhofsgebäudes und seiner Außenan-
lagen einschließlich Vorplatz

7) Erhalt/Sanierung/Rückbau der Gleiswaage, des Lade-
maßes, der Bahnmeisterei

8) Unterstützung von privaten Maßnahmen zur Er-
reichung von Sanierungszielen.

3. Die Stadt Lauscha verpflichtet sich, im Rahmen der jähr-
lichen Haushaltsplanung mindestens 25,0 TEuro als Eigen-
mittel zur Realisierung o.g. Maßnahmen einzustellen.

Beschluss-Nr. 4/1863/05
Zeitweise oder vollständige Umlagerung des Museums für
Glaskunst in die Farbglashütte Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt auf der Grundlage der
vorliegenden Fakten, schriftliche Angebote der Bürger Glas- und
Fasertechnik gGmbH & Co.KG, die teilweise Umlagerung des
Museums für Glaskunst an den Standort Farbglashütte Lauscha
zunächst für 10 Jahre. Der Altstandort wird ebenfalls weiterge-
führt.

Die Betreibung beider Standorte wird durch eine neu zu gründen-
de, einhundertprozentige gGmbH der Stadt Lauscha durchgeführt.

Der Bürgermeister wird beauftragt, alles Notwendige für die Ver-
tragsabschlüsse und die Gründung einer gGmbH sowie die Erstel-
lung des Betreiberkonzeptes zu veranlassen.

Beschluss-Nr. 4/1872/05
Fördermittelvoranfrage 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stellt eine Fördermittelvoranfrage
in Höhe von 400,0 TEuro für die Maßnahme „Errichtung Museum
für Glaskunst“ an das Ministerium für Wirtschaft, Technologie
und Arbeit.

Beschluss-Nr. 4/1875/0
Mittelfristiger Ausbau der ehemaligen Goetheschule als
Museum für Glaskunst

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, dass in Ergänzung des
Beschlusses Nr. 3/1122/03 vom 12.06.2003 das Gebäude der ehe-
maligen Goetheschule Lauscha mittelfristig als Museum für Glas-
kunst umgestaltet wird. Die Erstellung des Nutzungskonzeptes ist
weiter zu entwickeln.

Amtliche Bekanntmachung anderer Körperschaften

Informationen des Thüringer Forstamtes Sonneberg
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ENDE AMTLICHER TEIL

NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Thüringer Forstamt Sonneberg, Bettelhecker Straße 24, 96515 Sonneberg

Telefon (0 36 75) 89 78-0, Fax (0 36 75) 89 78 20

Informationen Stadtverwaltung

Achtung private Waldbesitzer!

Das Land Thüringen bietet ein Fortbildungsprogramm für alle Pri-
vatwaldbesitzer oder Kommunen mit Abschlusszertifikat an, ähn-
lich wie es schon in Hessen und Bayern praktiziert wurde. Dieses
wird ab Frühsommer, je nach Bedarf, abgehalten.

„Waldbauerbrief“
Was ist das?

Ein Zertifikat für Waldbesitzer.

Was beinhaltet dieser?

Ein Fortbildungsprogramm mit Abschlusszertifikat.

Was wird dort gelehrt?

Waldbau, Steuern, Forstwegebau, Holzvermarktung,
Betriebswirtschaft, Jagdwirtschaft, Fördermöglichkeiten,
Waldschutz bis hin zum Naturschutz

Wie lange dauert das und was kostet es?

Es wird an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden je 6 Stun-
den unterrichtet und kostet 45,00 Euro je Teilnehmer. Je nach
Teilnehmerzahl kann dieser Lehrgang für Sie in einer zentra-
len Lage durchgeführt werden.

Bitte wenden Sie sich bis spätestens 28. Februar 2006 an das
nächstgelegene Forstamt oder Ihren betreuenden Revierförster.

Thüringer Forstamt Neuhaus
Tel. (0 36 79) 7 26 00

Mitteilung der Friedhofsverwaltung

Auf der Grundlage der Satzung über die Friedhöfe der Stadt
Lauscha, § 7 Abs. 1 und 2, Öffnungszeiten, weisen wir darauf hin,
dass die Friedhöfe der Stadt Lauscha (unterer, mittlerer, oberer
Friedhofsteil der Stadt Lauscha und Friedhof OT Ernstthal) in den
Wintermonaten (vom 01.12.2005 bis 31.03.2006) geschlossen
sind und somit nicht geräumt werden. 

Ein Betreten der Friedhöfe geschieht auf eigene Verantwor-
tung. Die Stadt übernimmt keine Haftung.

Impressum Lauschaer Zeitung
Herausgeber: Stadt Lauscha
Anschrift: Stadtverwaltung Lauscha

Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha

Druck, Gesamtherstellung und verantwortlich für Anzeigenannahme:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
Straße des Friedens 1 a, 07338 Kaulsdorf
Tel.: 03 67 33/2 33 15
Fax: 03 67 33/2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe Nasilowski
gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: nach Bedarf

Verantwortlich für den Inhalt:
1. Für alle Veröffentlichungen der Stadt ist die Stadt verantwortlich.

2. Für alle anderen Veröffentlichungen im amtlichen bzw. nichtamtlichen Teil
ist der jeweilige Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

3. Verantwortlich für den öffentlichen Teil ist die Druckerei bzw. der entspre-
chende Verfasser einer Mitteilung/Nachricht.

Bezugsmöglichkeiten/Bezugsbedingungen:
Ein gesicherter Bezug des Amtsblattes ist nur im Abonnement möglich.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt gegen Erstattung der
Portokosten laufend und einzeln zu erhalten.

Zu abonnieren und zu bestellen ist das Amtsblatt bei der:
Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha
Tel.: 03 67 02/29 00
Fax: 03 67 02/2 90 23

Das Amtsblatt wird bis auf weiteres kostenfrei im Stadtgebiet verteilt. Zu
beachten gilt, dass die kostenfreie Verteilung des Amtsblattes im Stadtgebiet
lediglich eine Serviceleistung der Stadt darstellt. Ein Anspruch, das Amtsblatt
auf diese Weise regelmäßig zu erhalten, besteht nicht.

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 13. Januar 2006.

Redaktionsschluss ist der 4. Januar 2006.
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ÖFFENTLICHER TEIL

Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

12.12. Brigitte Matthäi zum 65. Geburtstag
13.12. Irma Müller-Blech zum 86. Geburtstag
13.12. Eva Jonas zum 86. Geburtstag
13.12. Werner Leipold-Beck zum 78. Geburtstag
13.12. Gerhard Kirchner zum 68. Geburtstag
13.12. Horst Schellhammer zum 68. Geburtstag
13.12. Dorothea Knauer zum 65. Geburtstag
14.12. Marie Zinner zum 87. Geburtstag
14.12. Hans Eichhorn-Sens zum 74. Geburtstag
14.12. Hanna Köhler zum 66. Geburtstag
15.12. Hella Griebel zum 81. Geburtstag
15.12. Gerhard Fuchs zum 69. Geburtstag
16.12. Irmgard Patschka zum 81. Geburtstag
16.12. Ella Greiner-Adam zum 79. Geburtstag
16.12. Walter Heinz zum 72. Geburtstag
16.12. Christa Köhler-Schwarzer-Michel zum 70. Geburtstag
16.12. Werner Zittier zum 65. Geburtstag
17.12. Lotte Griebel zum 79. Geburtstag
18.12. Grete Sesselmann zum 79. Geburtstag
18.12. Lieselotte Zetzmann zum 74. Geburtstag
18.12. Günter Müller-Schmoß zum 73. Geburtstag
19.12. Marianne Weschenfelder zum 80. Geburtstag
20.12. Ursula Enders zum 76. Geburtstag
20.12. Christa Kluge zum 75. Geburtstag
20.12. Willi Heidemann zum 72. Geburtstag
21.12. Gertrud Hermann zum 79. Geburtstag
21.12. Elisabeth Bäz zum 72. Geburtstag
21.12. Günter Sorge zum 71. Geburtstag
22.12. Anton Möller zum 73. Geburtstag
22.12. Manfred Schädel zum 69. Geburtstag
22.12. Hans Fölsche zum 67. Geburtstag
22.12. Edgar Sieder zum 66. Geburtstag
23.12. Ludwig Müller-Uri zum 84. Geburtstag
23.12. Christa Eckstein zum 71. Geburtstag
23.12. Friedrich Hopf zum 71. Geburtstag
25.12. Kurt Geyer zum 78. Geburtstag
25.12. Lutz Langhammer zum 66. Geburtstag
26.12. Rudolf Naß zum 72. Geburtstag
26.12. Ursula Zander zum 67. Geburtstag
27.12. Lydia Zeiser zum 71. Geburtstag
28.12. Elli Wiegand zum 81. Geburtstag
28.12. Gertrud Weche zum 73. Geburtstag
29.12. Hertha Berger zum 82. Geburtstag
29.12. Johanna Scherf zum 67. Geburtstag
30.12. Trude Greiner-Adam zum 77. Geburtstag
30.12. Christa Klug zum 71. Geburtstag
31.12. Marianne Greiner-Fuchs zum 75. Geburtstag
01.01. Hugo Müller-Schmied zum 94. Geburtstag
01.01. Grete Eichhorn zum 86. Geburtstag
01.01. Ella Köhler zum 66. Geburtstag
02.01. Irmgard Bauer zum 76. Geburtstag
02.01. Willi Petzold zum 71. Geburtstag

Geburtstage   

02.01. Anita Kuschminder zum 66. Geburtstag
03.01. Lotte Geyer zum 77. Geburtstag
03.01. Herbert Köhler-Thees zum 75. Geburtstag
06.01. Herta Nowak zum 85. Geburtstag
06.01. Marta Sorge zum 79. Geburtstag
07.01. Rudolf Greiner-Petter zum 82. Geburtstag
07.01. Ursula Hildebrandt zum 69. Geburtstag
07.01. Rudolf Zitzmann zum 67. Geburtstag
08.01. Erna Andrae zum 70. Geburtstag
08.01. Edeltraud Scheler zum 69. Geburtstag
09.01. Rudi Müller-Schmied zum 82. Geburtstag
09.01. Paula Kirchner zum 80. Geburtstag
10.01. Brunhilde Zetzmann zum 70. Geburtstag
10.01. Waltraud Toews zum 69. Geburtstag
11.01. Rudi Kirchner zum 81. Geburtstag
11.01. Heidi Zitzmann zum 81. Geburtstag
11.01. Lothar Möller zum 80. Geburtstag
11.01. Hermann Neubauer zum 76. Geburtstag
11.01. Christa Escherich zum 73. Geburtstag
11.01. Emmeline Steiner zum 72. Geburtstag
12.01. Charlotte Greiner-Langer zum 82. Geburtstag
12.01. Willy Schönheit zum 82. Geburtstag
12.01. Rudi Wenzel zum 80. Geburtstag
13.01. Walter Geyer zum 75. Geburtstag
14.01. Walter Pilz zum 92. Geburtstag
14.01. Werner Musche zum 67. Geburtstag
15.01. Hedwig Kob zum 85. Geburtstag
15.01. Hanna Gehrlicher zum 75. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

12.12. Margarete Müller zum 81. Geburtstag
12.12. Günther Hoppe zum 71. Geburtstag
14.12. Wilhelm Six zum 81. Geburtstag
14.12. Traude Luthardt zum 78. Geburtstag
14.12. Diethelm Hellbach zum 72. Geburtstag
17.12. Werner Bäz-Dölle zum 68. Geburtstag
20.12. Marie Heinz zum 66. Geburtstag
24.12. Karl Wurmehl zum 76. Geburtstag
28.12. Reiner Heinz zum 67. Geburtstag
29.12. Heinz Weschenfelder zum 77. Geburtstag
30.12. Hubert Hoch zum 66. Geburtstag
01.01. Günter Eberhardt zum 69. Geburtstag
02.01. Gertrud Ens zum 82. Geburtstag
04.01. Elfriede Griebel zum 76. Geburtstag
05.01. Elfriede Müller zum 78. Geburtstag
07.01. Otto Meier zum 84. Geburtstag
10.01. Susanne Steiner zum 76. Geburtstag
10.01. Lieselotte Müller zum 66. Geburtstag
12.01. Leni Volk zum 80. Geburtstag
15.01. Wigbert Koch zum 77. Geburtstag




